
So werden in der EU Gesetze erarbeitet und beschlossen! 
Europäischer Rat – Europäisches Parlament - Europäische Kommission  
 
 

 
 
Auf diesem Foto wird das Gesetz (EU-Verordnung) zur Reduzierung der Tarife für das 
Handy-Telefonieren ins EU-Ausland unterschrieben. (27. Juni 2007) 
 
 
 
Vorne: EU-Ratspräsidentin Angela Merkel und EU-Parlamentspräsident Hans-Gert 
Pöttering. 
 

2. Reihe Mitte: Vivane Reding, zuständige EU-Kommissarin für Informationsgesellschaft und 
Medien und EU-Kommissionspräsident José Manuel Durão Barroso. 
 

2. Reihe  links: Paul Rübig, Berichterstatter des Europäischen Parlaments für dieses Gesetz. 
 

2. Reihe rechts: Angelika Niebler, Vorsitzende des zuständigen Industrieausschusses des 
Europäischen Parlaments. 
 
 
 
 
 
Weitere Erklärungen zum Gesetzgebungsverfahren finden Sie auf der nächsten Seite 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gesetzgebung in der EU ist Aufgabe des Europäischen Parlaments und der 
Regierungen der Mitgliedstaaten (Ministerrat).  
 
Diese Struktur ist ähnlich wie in Deutschland die gemeinsame Gesetzgebung 
von Bundestag und Bundesrat.   
 
 
Es gelten folgende Zuständigkeiten: 
 
 
1. Europäischer Rat/Ministerrat  Mitgliedstaaten vertreten durch ihre Regierungen 

bzw. die zuständigen Minister. 
 
 

- Der Ministerrat muss entscheiden, ob ein europäisches Gesetz erarbeitet werden soll,  
 
- und wenn ja, der EU-Kommission den Auftrag geben, für dieses Gesetz einen 

Vorschlag zu erarbeiten. 
 
 
2. EU-Kommission   je 1 Kommissar pro Land, der von der 

jeweiligen Regierung benannt wird. 
 
 

- Hat die Aufgabe und das Vorrecht, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen und nach 
Beschlussfassung durch den Ministerrat und das Europäische Parlament die 
Durchführung zu kontrollieren. 

 
 
3. EU-Parlament   784 Abgeordnete gewählt von den Bürgerinnen 

und Bürgern bei der Europawahl. 
 
 
- Entscheidet nach entsprechender Beratung in den Ausschüssen des Europäischen 

Parlaments in 75% der Gesetze (d.h. alle außer der Landwirtschaftspolitik) gemeinsam 
mit dem Ministerrat über den Vorschlag der EU-Kommission (nach dem EU-
Reformvertrag werden es 95% sein). 

 
 


